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ERLÄUTERUNGSBERICHT 

 

1. RECHTSSITUATION/ AUSGANGSLAGE 

1.1 Lage/ Gebietsbeschreibung: 

Der verfahrensgegenständliche Änderungsbereich befindet sich im am südlichen Ortsende 

des Ortes Bad Gams, zwischen dem öffentlichen Gewässer Mittereggbach im Westen und 

der Landesstraße L 643 (Gamsstraße) im Osten. Westlich des o.a. Gewässers befinden sich 

das Freizeitzentrum Gamsbad, östlich der Gamsstraße im Kurzbezirk und nördlich des ge-

genständlichen Bereichs teilweise mit Einfamilienhäusern samt Nebengebäuden (offene 

Bebauung, eingeschoßig, Satteldach) bebaute Flächen. Im Süden grenzt Bauland Gewer-

begebiet (GG) mit vorhandener betrieblicher Nutzung an. Der überwiegende Teil der gegen-

ständlichen Flächen als Parkplatz für das o.a. Freizeitzentrum genutzt.  

 

1.2 Festlegungen im Stadtentwicklungskonzept/Entwicklungsplan Nr. 1.00: 

Im Stadtentwicklungskonzept Nr. 1.00/ Entwicklungsplan Nr. 1.00 der Stadtgemeinde 

Deutschlandsberg ist der verfahrensgegenständliche Änderungsbereich als Gebiet mit  

baulicher Entwicklung für Wohnen und Industrie, Gewerbe (Überlagerung) festgelegt und 

befindet sich dieser innerhalb der festgelegten absoluten naturräumlichen (grüne durchge-

zogene Linie lfde. Nr. 1 und 3 – entlang von Uferstreifen und Gewässern sowie zu deren 

Freihaltung und aufgrund fehlender naturräumlicher Voraussetzungen) sowie absoluten 

siedlungspolitischen (rote durchgezogene Linie lfde. Nr. 2 – Nutzungsbeschränkungen 

durch übergeordnete Planungen und Sicherstellung anderer Planungen) Entwicklungs-

grenzen (vgl. Beilagen). 

Entlang des o.a. öffentlichen Gewässers werden rote und gelbe Wildbachgefahrenzonen 

sowie entlang der Landesstraße ein immissionsbelasteter Bereich „Lärm von Straße“ er-

sichtlich gemacht. Der südliche Bereich des gegenständlichen Gebietes befindet sich  

innerhalb des ersichtlich gemachten Bushaltestelleneinzugsbereiches. 

 

Gem. den Festlegungen des Wortlautes zum STEK Nr. 1.00 gilt für Gebiete mit baulicher 

Entwicklung für „Industrie, Gewerbe“: 

 

„Rücksichtnahme auf bestehende gewerbliche Betriebsstandorte und deren allfällige Er-

weiterungsmöglichkeiten bei allen Festlegungen und Maßnahmen der Örtlichen Raum-

planung, insbesondere der räumlich-funktionellen Gliederung, Betriebsstandortsicherung 

und zur planmäßigen Ansiedelung von weiteren Betrieben.“ 

 

1.3 Festlegungen im Flächenwidmungsplan Nr. 1.00 idgF: 

Der gegenständliche Änderungsbereich ist im rechtswirksamen Flächenwidmungsplan Nr. 

1.00 überwiegend als Verkehrsfläche für ruhenden Verkehr (P) bzw. Nachfolgenutzung für 

den ruhenden Verkehr [P] festgelegt bzw. ausgewiesen.  
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1.4 Verfahrensrechtliche Bestimmungen gem. § 39 StROG 2010: 

Die Änderung des Flächenwidmungsplanes, Verfahrensfall lfde. Nr. 1.20 „Bad Gams Süd“ 

entspricht den Bestimmungen des § 39 (1) StROG 2010, da die gegenständliche Änderung 

(Änderung der Baulandart bzw. von Nutzungsarten) nur Auswirkungen auf anrainende oder 

durch Straßen, Flüsse, Eisenbahnen udgl. getrennte Grundstücke hat.  

Diese Änderung ist darüber hinaus durch die Festlegungen des von der Landesregierung 

genehmigten Stadtentwicklungskonzeptes Nr. 1.00/ Entwicklungsplanes Nr. 1.00 rechtlich 

abgedeckt.  

 

 

 

2. REGIONALES ENTWICKLUNGSPROGRAMM FÜR DIE PLANUNGSREGION „SÜDWESTSTEIER-

MARK“ 

 

Die verfahrensgegenständlichen Flächen werden im geltenden Regionalen Entwicklungs-

programm für die Region Südweststeiermark (LGBl. Nr. 55/2022, Rechtskraft: 

19.07.2022) der landschaftsräumlichen Einheit (Teilräume) „Außeralpines Hügelland“ zu-

geordnet. Diesbezüglich sind die geltenden Bestimmungen des § 3 (4) leg. cit. einzuhalten 

und lauten diese wie folgt: 

 

Außeralpines Hügelland: 

1. Das charakteristische Erscheinungsbild der Landschaft mit kleinräumiger Durch- 

mischung von Wald, Wiesen, Ackerland und landwirtschaftlichen Kulturen ist zu er-

halten. Bei der Baukörpergestaltung ist die visuelle Sensibilität dieses Landschafts-

raumes besonders zu berücksichtigen. Dabei ist besonderes Augenmerk auf die Ein-

bindung der Gebäude in das Gelände – vor allem in Hanglagen – und in bestehende 

Bebauungsstrukturen als auch auf die Höhenentwicklung und die Farbgebung der 

Gebäude zu legen. 

2. Außerhalb von im Regionalplan bzw. im Rahmen der örtlichen Raumplanung festge-

legten Siedlungsschwerpunkten sind folgende Baulandausweisungen unzulässig: 

a) Ausweisungen neuer Baugebiete; 

b) großflächige Baulanderweiterungen zur Ausweisung neuer Bauplätze; 

Zulässig sind Baulanderweiterungen für unbebaute Bauplätze im Ausmaß von 

maximal 20 Prozent des bestehenden bebauten Baulandes, jedoch mindes-

tens im Ausmaß von drei ortsüblichen Bauparzellen für Ein- und Zweifamilien-

häuser. Für die Ermittlung des zulässigen Flächenausmaßes ist der Zeitpunkt 

des Inkrafttretens dieser Verordnung maßgeblich. Baulanderweiterungen für 

die Entwicklung rechtmäßig bestehender Betriebe bleiben von der Flächen- 

beschränkung unberührt. 

3. Die Gewinnung mineralischer Rohstoffe ist außerhalb von Rohstoffvorrangzonen un-

zulässig. Ausgenommen sind landschaftsverträgliche Erweiterungen bestehender 

Abbaugebiete. 
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Durch die o.a. Änderungen ist kein Widerspruch zu den gelt. Bestimmungen des Regionalen 

Entwicklungsprogrammes für die Region Südweststeiermark abzuleiten und liegt der ggst. 

Bereich außerhalb von festgelegten Vorrangzonen. Aufgrund der Festlegung des gegen-

ständlichen Ortsteiles Bad Gams als Örtlicher Siedlungsschwerpunkt kann von der  

Berechnung nach der 20 %-Regelung Abstand genommen werden.  

 

 

3. STRATEGISCHE UMWELTPRÜFUNG/ ALPENKONVENTION 

 

Gemäß Leitfaden „SUP in der Örtlichen Raumplanung“ (2. Auflage, herausgegeben vom 

Amt der Stmk. Landesregierung, Stand: April 2011) ergibt der Screening-Prüfschritt 1, dass 

aufgrund des genehmigten und in Rechtskraft erwachsenen Stadtentwicklungskonzeptes/ 

Entwicklungsplanes Nr. 1.00 für den gegenständlichen Bereich das Kriterium „Ab-

schichtung“ vorliegt. Daher ist keine weitere Prüfung der Umwelterheblichkeit erforderlich.  

 

Nachdem sich der ggst. Änderungsbereich innerhalb der Abgrenzung des Geltungs-

bereiches der Alpenkonvention befindet, sind nähere Angaben diesbezüglich erforderlich. 

Da die gegenständliche Flächenwidmungsplan-Änderung, insbesondere die Bauland-

erweiterung innerhalb der festgelegten Entwicklungsgrenzen mit den Raumordnungsgrund-

sätzen iVm der Gesamtfläche von ca. 2.572 m2 übereinstimmt, ist kein Widerspruch zu den 

geltenden Bestimmungen der Alpenkonvention abzuleiten.  

 

 

4. ERLÄUTERUNGEN/ BEGRÜNDUNGEN 
 

Mit der gegenständlichen Änderung im unmittelbaren Anschluss an die bestehende Sied-

lungsstruktur soll künftig eine bedarfsorientierte Baulanderweiterung bzw. Änderung der 

Baulandkategorie (Baugebiet) (ca. 2.572m²) erfolgen und unter Berücksichtigung der Ge-

bietstypizität einer kurzfristigen baulichen Verwertung zugeführt werden. Die o.a. Flächen-

widmungsplan-Änderung deckt sich mit den im Stadtentwicklungskonzept Nr. 1.00 festge-

legten Zielsetzungen.  

Es besteht ein öffentliches Interesse an der Änderung, da mit der Baulandfestlegung die 

ärztliche Versorgung verbessert werden kann. Die Zufahrten erfolgen aus nordöstlicher 

Richtung (bereits bestehende Zufahrten) von der Landesstraße L643 (Grdst. Nr.741, KG 

61207 Gams). 

 

Zusätzlich wird darauf hingewiesen, dass gemäß Entwicklungsprogramm für den Umgang 

mit wasserbedingten Naturgefahren und Lawinen entlang von Gewässern ein Uferstreifen 

von 10 m gemessen ab der Böschungsoberkante (oder mehr, wenn es in einem regionalen 

Entwicklungsprogramm festgelegt wurde) oder ein Uferstreifen von 15 m, gemessen von 

der Gerinneachse (wenn keine Böschungsoberkante feststellbar ist) freizuhalten ist. Dies-

bezüglich wird auf die vorliegende Mappenberichtigung von DI Roland Krois, staatlich be-

fugter und beeideter Ingenieurkonsulent für Vermessungswesen, vom 26.07.2024, GZ: 

3903-MB), sowie die Darstellung der Böschungskante bzw. Bachmitte der Vermessungs-
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kanzlei DI Roland Krois von verwiesen (vgl. Beilagen). Zu der geplanten Grundstücksteilung 

(rote Linien) wird auf die nachfolgende Darstellung (unmaßstäblich) auf Basis der o.a. 

Mappenberichtigung von DI Roland Krois verwiesen. 

 

 

Darstellung geplante Grundstücksteilung von DI Roland Krois 

 

Nachweis des Baulandbedarfes gem. § 26 (1) StROG 2010: 

Die Festlegung von Bauland – Gewerbegebiet (GG) hat keine Auswirkungen auf die Wohn-

bauflächenbilanz der Stadtgemeinde Deutschlandsberg, wodurch auch Anpassung dahin-

geltend erfolgt. Ergänzend befinden sich sämtliche Flächen im Eigentum der Stadt-

gemeinde Deutschlandsberg. Eine Mobilisierung ist daher nicht erforderlich. 

 

 

 

5. BEILAGEN 

 

5.1 Ausschnitte Regionales Entwicklungsprogramm für die Region Südweststeiermark (unmaß-

stäblich) 

5.2 Ausschnitt aus dem Entwicklungsplan Nr. 1.00 (unmaßstäblich)  

5.3 Mappenberichtigung und Kennzeichnung des Grenzverlaufes von DI Roland Krois, GZ. 

3903-MB, vom 26.07.2024 

5.4 Darstellung der Böschungskante bzw. Bachmitte der Vermessungskanzlei DI Roland Krois 

 

 

 

 

 

 
Bearb.: Pa/Ja/Pr/Si 
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5.1 Ausschnitte Regionales Entwicklungsprogramm für die Region Südweststeiermark 

(unmaßstäblich)  



Ausschnitt Regionalplan (Anlage 1), REPRO Südweststeiermark, LGBl. Nr. 55/2022 

(unmaßstäblich)



Ausschnitt landschaftsräumliche Einheiten (Anlage 2), REPRO Südweststeiermark, LGBl. 

Nr. 55/2022 (unmaßstäblich)
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5.2 Ausschnitt aus dem Entwicklungsplan Nr. 1.00 (unmaßstäblich) 
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5.3 Mappenberichtigung und Kennzeichnung des Grenzverlaufes von DI Roland Krois, 

GZ. 3903-MB, vom 26.07.2024 
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5.4  Darstellung der Böschungskante bzw. Bachmitte der Vermessungskanzlei DI Roland Krois 
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